
219 Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

tionen bewußt aus, so erhöht sich neben 
der objektiven Schädlichkeit auch der 
Grad der Schuld und damit der Grad 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

4. Die Strafzumessungskriterien las
sen sich in drei Hauptgruppen zusam
menfassen :
a) Umstände, die die objektive Schäd

lichkeit der Handlungen bestimmen.
Dazu gehören: Art und Weise der 
Tatbegehung, Intensität, Folgen, 
Umstände aus dem Bereich der Tä
terpersönlichkeit, Ursachen und Be
dingungen, die in die objektive 
Schädlichkeit eingehen.

b) Umstände, die den Grad der Schuld 
bestimmen. Zu ihnen gehören: Mo
tive, zum Ausdruck gebrachte Ein
stellungen und die Intensität des Tä
terwillens, Ausmaß der beabsichtig
ten Folgen, Umstände der Persön
lichkeit, Ursachen und Bedingungen, 
die in die Schuld eingehen.

c) Umstände, die Aufschluß über die 
Fähigkeit und Bereitschaft des Tä
ters geben, künftig seiner Verant
wortung gegenüber der sozialisti
schen Gesellschaft nachzukommen 
sowie die Bereitschaft von Kollekti
ven der Werktätigen erzieherisch 
auf den Rechtsverletzer Einfluß zu 
nehmen.

Zwischen den beiden ersten Hauptgrup
pen bestehen enge Wechselbeziehungen; 
sie bestimmen die Tatschwere, die ih
rerseits die entscheidende Grundlage 
für die Strafzumessung bildet. Daneben 
sind für die Strafzumessung unter Be
rücksichtigung der Schwere der Tat 
Umstände aus dem Persönlichkeitsbe
reich, die über die Fähigkeit und Bereit
schaft des Täters Aufschluß geben, 
künftig seiner gesellschaftlichen Verant
wortung gerecht zu werden,, von Bedeu
tung, z. B. die Haltung des Täters zur 
begangenen Straftat, zu ihrer Wieder
gutmachung, die Arbeitsleistungen, das 
gesellschaftliche Gesamtverhalten usw. 
Diese Umstände sind insbesondere dann 
von Bedeutung, wenn eine Strafe ohne

Freiheitsentzug in Betracht kommt. Zu
gleich gewinnen in diesem Zusammen
hang die wachsenden Voraussetzungen 
der sozialistischen Gesellschaft zur Er
ziehung und Umerziehung von Straftä
tern, besonders dann, wenn konkrete 
Verpflichtungen von Kollektiven vorlie
gen, zunehmend an Bedeutung.

5. Für eine gerechte Individualisie
rung der Strafe im Einzelfall, die vor 
allem über die anzuwendende Strafart 
und ihre inhaltliche Ausgestaltung zu 
realisieren ist, sind vor allem folgende 
Kriterien von Bedeutung:
— Die schwerwiegende Mißachtung der 

gesellschaftlichen Disziplin oder Un
diszipliniertheit, Pflichtvergessen
heit oder ungefestigtes Verantwor
tungsbewußtsein (vgl. OGNJ 1974/3,
S. 83, OGNJ 1974/16, S. 502),

— die Motivation des Täters (vgl. 
OGNJ 1976/1, S. 27 f., OGNJ 1975/10, 
S. 309),

— die beabsichtigte und tatsächlich er
reichte Verwertung der mit der 
Straftat angestrebten Vorteile (vgl. 
OGNJ 1976/2, S. 57 f.),

— das Verhalten nach der Tat, insbe
sondere die Anstrengungen des Tä
ters zur Aufklärung der Straftat 
und zur Wiedergutmachung des 
Schadens (vgl. OGNJ 1974/15, S. 471, 
OGNJ 1975/7, S. 213, OGNJ 1976/2, 
S. 57 f.),

— die Bereitschaft von Kollektiven zur 
Übernahme von Erziehungsver
pflichtungen (vgl. OGNJ 1975/13, 
S. 401).

6. Bei der Bestimmung der Art und 
Höhe der Strafe innerhalb des gesetzli
chen Strafrahmens sind im einzelnen zu 
berücksichtigen:
Art und Weise der Tatbegehung
Unter der Art und Weise der Tatbege
hung ist die tatbestandsmäßige Einwir
kung des Täters auf das Objekt der 
Straftat zu verstehen. Zu ihr gehören 
die äußeren Formen des strafbaren 
Handelns (Tun oder Unterlassen) und
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